Merkblatt zum Umgang mit der Kürzung der Sonderzahlung gem. § 24 AVR-K

Mit Änderungen Tarifrunde 2009

Die sog. Sonderzahlung oder Zuwendung wird in den AVR-K an den wirtschaftlichen Erfolg der Einrichtung gekoppelt: Wenn das nach § 24 AVR-K berechnete Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit negativ ausfallen sollte, können im Folgejahr bis zu maximal 40% (ab 2010: 60%) der Sonderzahlung einbehalten werden, um das Ergebnis auszugleichen. Es muss aber in jedem Fall eine Mindestsumme von € 700,- je Vollzeitstelle ausgezahlt werden, bei Teilzeit entsprechend weniger. 

Das nach § 24 AVR-K berechnete Ergebnis ist nicht gleichzusetzen mit dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnis (Gewinn/Verlust). Das Ergebnis nach § 24 AVR-K muss vielmehr im Wege einer Überleitungsrechnung aus dem Jahresabschluss ermittelt werden. Dazu ist besondere Sachkunde erforderlich.

Der MAV ist die Kürzungsabsicht drei Monate vor Fälligkeit der Sonderzahlung und die Höhe der Kürzung bis zum 31.10. bekannt zu geben. 

Ein vom Arbeitgeber bestellter Wirtschaftsprüfer (WP) hat zu bescheinigen dass die Voraussetzungen für die Kürzung vorliegen, die Einrichtung nämlich ein negatives betriebliches Ergebnis erwirtschaftet hat und dieses durch Berechnungen zu belegen. 
Diese Bescheinigung ist der MAV samt der Berechnungen vorzulegen und vom WP zu erläutern. Die MAV kann und sollte unbedingt externen Sachverstand hinzuziehen. 

Erhebt die MAV binnen drei Wochen Einwendungen (bitte begründen), entscheidet ein von der ARK bestellter Wirtschaftsprüfer verbindlich, ob gekürzt werden darf oder nicht.

Aber:
Nach § 24 Abs. 6  dürfen nur Einrichtungen von der Möglichkeit der Kürzung Gebrauch machen, die dem ARRG beigetreten sind und in denen die AVR-K für alle Beschäftigten per Dienstvereinbarung gilt und Leiharbeiter nur zur kurzzeitigen Überbrückung beschäftigt werden.
Die ARK hat auf Kritik reagiert und den Kriterienkatalog des Abs. 5 überarbeitet und damit klarer gestaltet. Trotzdem bleibt die neue Formulierung sehr komplex und ist nur etwas für Fachleute.

Man muss zur Beurteilung dieser Fragen im Einzelfall tief in die Buchhaltung einsteigen und auch über erhebliche interne Kenntnisse verfügen. 

Was ist zu tun?

Das Verfahren sollte im Rahmen einer Dienstvereinbarung geregelt werden, und zwar möglichst schon bevor die Sonderzahlung gefährdet ist!

Grundsätzlich gilt: Verhandle nie allein!!!
Nicht verhandeln, ohne

· die zuständigen agmav-Kollegen und 

· eine wirtschaftlich sachkundige Person hinzugezogen zu haben. 

Ansonsten sollte folgendes unbedingt beachtet werden:

· Wichtig: Bereits im Vorfeld  - vor Bescheinigung - sollten sich Einrichtungsleitung, MAV, externer Sachverständiger und Wirtschaftsprüfer darüber verständigen, welche Erträge und Aufwendungen nach § 24 Abs. 5 AVR-K berücksichtigt werden und welche Besonderheiten es in der Einrichtung gibt.

· Auf die Fristen achten: binnen drei Wochen nach Vorlage der Bescheinigung muss die MAV Einwendungen erheben, wenn Zweifel an der Richtigkeit der Berechnungen bestehen. Dabei gilt: Im Zweifel zur Fristwahrung lieber Einwendungen erheben und kurz begründen. Diese können jederzeit zurückgenommen werden, wenn der Kenntnisstand sich ändert.

· Mit der Bescheinigung haftet der Wirtschaftsprüfer für die Richtigkeit der Berechnungen.
